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Gesetzentwurf 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Jürgen 
Mistol, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Verena Osgyan, Katharina 
Schulze, Dr. Sepp Dürr, Christine Kamm und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

zur Änderung der Bayerischen Bauordnung 

A) Problem 

Die Stellplatz- und Parksituation gestaltet sich in den bayerischen 
Kommunen sehr unterschiedlich. Insbesondere die gesetzliche Pflicht 
zur Schaffung von Stellplätzen nach Art. 47 Bayerische Bauordnung 
(BayBO), die auf die Reichsgaragenordnung von 1939 zurückgeht, 
entspricht vielerorts nicht mehr den Anforderungen des heutigen Mo-
bilitätsverhaltens sowie der Lebensrealität der Einwohnerinnen und 
Einwohner und wird dem tatsächlichen Bedarf in einzelnen Kommu-
nen nicht mehr gerecht. Gerade in wachsenden bayerischen Städten 
und ihren Umlandregionen verzichten immer mehr Menschen ver-
stärkt aus ökonomischen und ökologischen Gründen auf ein eigenes 
Kraftfahrzeug. Car-Sharing, ein gut ausgebauter ÖPNV oder Fahrrad 
machen daher geld- und platzfressende Stellplätze mehr und mehr 
überflüssig. Stattdessen führt ein Überangebot an Stellplätzen zu 
einer Subventionierung von Kfz-Verkehr über die Wohnkosten. Dies 
verschärft die Situation in Städten mit knappem Wohnraum und ohne-
hin steigenden Mieten zusehends. 

 

B) Lösung 

Durch eine Neufassung des Art. 47 BayBO soll die gesetzliche Pflicht 
zur Schaffung von Stellplätzen entfallen, sofern sie über die Schaffung 
von Behindertenstellplätzen hinausgeht. Künftig soll es den Gemein-
den überlassen werden, durch örtliche Satzungen bedarfsorientiert 
Stellplatzpflichten zu begründen und inhaltlich auszugestalten. Art. 47 
der BayBO soll statt einer unmittelbar geltenden Regelung für alle 
Bauherren und Bauaufsichtsbehörden nur noch beschränkt als ge-
meindliche Satzungsermächtigung gelten. Auch die Ausweitung der 
Verwendungsmöglichkeiten der Stellplatzablöse soll zur weiteren Re-
duzierung des motorisierten Individualverkehrs und zu einer Ver-
kehrsberuhigung insbesondere in Wohngebieten beitragen. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

Den Gemeinden entstehen keine Kosten. Die Kosten für Bauherren 
können sich reduzieren, wenn die Schaffung von Stellplätzen durch 
die Gemeinde nicht oder in begrenztem Umfang vorgesehen wird. 

 

 





Bayerischer Landtag 

17. Wahlperiode Drucksache 17/1047  

 20.03.2014 

 

 

Gesetzentwurf 

zur Änderung der Bayerischen Bauordnung 

§ 1 

Art. 47 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I), zuletzt geändert durch 
§ 1 Nr. 13 des Gesetzes vom 8. April 2013 (GVBl 
S. 174), erhält folgende neue Fassung: 

„Art. 47 Stellplätze 

(1) 
1
Bei der Errichtung öffentlich zugänglicher Gebäu-

de sind Stellplätze in ausreichender Zahl für Men-
schen mit Gebehinderung oder Menschen im Rollstuhl 
zu errichten. 

2
Diese müssen von der Straße aus auf 

kurzem Wege zu erreichen und verkehrssicher sein. 
3
Die Gemeinden legen unter Berücksichtigung der 

örtlichen Verkehrsverhältnisse fest, ob und in wel-
chem Umfang bei der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von baulichen oder sonstigen Anla-
gen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu er-
warten ist, geeignete Garagen oder Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge errichtet werden müssen, um den Er-
fordernissen des ruhenden Verkehrs zu genügen. 

4
Sie 

können insoweit durch Satzung regeln 

1. die Herstellungspflicht bei Errichtung der Anlagen, 

2. die Herstellungspflicht des Mehrbedarfs bei Ände-
rungen oder Nutzungsänderungen der Anlangen, 

3. die Beschränkung der Herstellungspflicht auf ge-
nau begrenzte Teile des Gemeindegebiets oder 
auf bestimmte Fälle, 

4. den vollständigen oder teilweisen Verzicht auf die 
Herstellung von notwendigen Garagen oder Stell-
plätzen, soweit der Stellplatzbedarf 

a) durch besondere Maßnahmen verringert wird 
oder 

b) durch nachträglichen Ausbau von Dach- und 
Kellergeschossen entsteht, 

5. die Einschränkung oder Untersagung der Herstel-
lung von notwendigen oder nicht notwendigen Ga-
ragen oder Stellplätzen, soweit Gründe des Ver-
kehrs oder städtebauliche Gründe dies erfordern, 

6. die Verbindlichkeit bestimmter Konstruktionen von 
notwendigen oder nicht notwendigen Garagen 
oder Stellplätzen, 

7. die Ablösung der Herstellungspflicht in den Fällen 
der Nr. 1 bis 3 durch Zahlung eines in der Satzung 
festzulegenden Geldbetrags an die Gemeinde. 

5
Macht eine Gemeinde von der Satzungsermächti-

gung nach Satz 4 Nr. 1 bis 3 Gebrauch, hat sie in der 

Satzung Standort sowie Größe Zahl und Beschaffen-
heit der notwendigen Garagen und Stellplätze unter 
Berücksichtigung von Art und Zahl der vorhandenen 
und zu erwartenden Fahrzeugen der Personen zu 
bestimmen, die die Anlage ständig benutzen oder sie 
besuchen. 

6
Die Gemeinde kann, wenn eine Satzung 

nach Satz 4 Nr. 1 bis 3 nicht besteht, im Einzelfall die 
Herstellung von Stellplätzen oder Garagen verlangen, 
wenn dies wegen der Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs erforderlich ist. 

(2) 
1
In einer Satzung nach Abs. 1 Satz 4 Nr. 7 kann 

die Gemeinde die Voraussetzungen der Ablösung nä-
her bestimmen. 

2
Der Geldbetrag nach Abs. 1 Satz 4 

Nr. 7 ist zu verwenden für 

1. die Herstellung öffentlicher Parkeinrichtungen, ins-
besondere an Haltestellen des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs, oder privater Stellplätze zur Ent-
lastung der öffentlichen Verkehrsflächen, 

2. die Modernisierung und Instandhaltung öffentli-
cher Parkeinrichtungen oder 

3. bauliche Anlagen, andere Anlagen oder Einrich-
tungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen ver-
ringern, wie Einrichtungen des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs oder für den Fahrrad- und Fuß-
gängerverkehr. 

3
Die Verwendung des Geldbetrags muss für die Er-

reichbarkeit des Bauvorhabens, das die Zahlungs-
pflicht auslöst, einen Vorteil bewirken. 

4
Die zeitliche 

Reihenfolge der Verwendungsmaßnahmen bestimmt 
die Gemeinde nach pflichtmäßigem Ermessen unter 
Berücksichtigung des Umfangs und des Grades der 
durch den ruhenden Verkehr hervorgerufenen Gefah-
ren für die Sicherheit, Ordnung oder Leichtigkeit des 
Verkehrs und ihrer tatsächlichen Möglichkeit der Ver-
wendung. 

(3) 
1
Notwendige Stellplätze und Garagen dürfen nicht 

zweckentfremdet werden. 
2
Sie dürfen Dritten zum 

Abstellen von Kraftfahrzeugen überlassen werden, 
solange sie zum Abstellen der vorhandenen Kraftfahr-
zeuge der Personen, die die Anlage ständig benutzen 
und sie besuchen, nicht benötigt werden. 

(4) 
1
Macht eine Gemeinde von der Satzungsermäch-

tigung nach Abs. 1 Satz 4 Nr. 7 Gebrauch, trifft sie die 
Entscheidung über den Fortfall der Herstellungspflicht 
und über die Zahlung des Geldbetrags. 

2
Die Bauge-

nehmigung kann von der Entscheidung der Gemeinde 
und von der Zahlung des Geldbetrags abhängig ge-
macht werden.“ 
 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am .................................... in Kraft.  


